
zum Bebauungsplan 'i llundskirche 't
der Geme hde Weisenheim a . Sd.
Der von dem IBebauumgsplan er:faßte Teil dee Gebietes in der Gemeinde
Weisenheim a.Sd. steht einer baldigen Bebauung heran.
p lätze sind bereits vergeben.
Uh die notwendigen .Einzelheiten zu regeln und daß Baugeochehen zu
bestimmen, mußte der IBebauungsp]-gn erstellt werden. IEr enthält als
[h:tdergebnis der otädtebbau].lehen Uber]egung die rechtsverbindlichen
B'estsetzungen der städtebau]ichen Ordnung tmd rege]b die baua.ichs
}Tut;.ung in seinem GeltungsbeJ'eich.

Sämtliche Bau-

Nach Beschaffenheit, Lage und Umgebung bietet sich das aufgeplante
Ge].ände nu]' für die eine Nutzung a]s gxundsätz].ich reines ]Volmgebiet
an .

Mit Rücksicht auf die ])z'inglichkeit der Bebauung muß zunächst ver-
zich-bet werden, einen F]äche:runutzungsp]-an aufzustellen. In den
künftigen Tlächezmutzungsplan der berÖit6 in Auftrag gegeben wurde,
wird dieses Gebiet a]-s reines Wohngebiet ausgewiesen.

])er erforderliche Straßenbau wird
bauung dieses Gebietes vo].].zogen.

ebenfalls nach B'ortochritt der Be

e sind Bei-träge nach der Satzung tiber
iträgen in der Gemeinde zu ].eilten.

An Gesamtkosten für die IErsch].meßung des Baugebbietes wurden übber-
schlägig DM. 400 000,- ermittelt.

Weise:rüeim a.Sd. , den . 6:Nov..1971.


